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Entwurf

[bookmark: _Hlk228952855]Standort- und Nutzungsvereinbarung „sportboxSZ“ 
Sportförderung Kanton Schwyz


Zwischen:	AVS Abteilung Sport
v.d. Lars Reichlin
		Kollegiumstrasse 28
		6431 Schwyz
		041 819 19 40
		sport.avs@sz.ch

und:		Standortträgerschaft
Vorname Name
Adresse
PLZ Ort
Telefon
E-Mailadresse

Vereinbarter Standort der sportboxSZ:
Name, Adresse Standort

Gegenstand der Vereinbarung
Die Abteilung Sport im Amt für Volksschulen und Sport stellt der Standortträgerschaft am xx.xx.20xx eine sportboxSZ zur Nutzung am vereinbarten Standort zur Verfügung. Die sportboxSZ bleibt Eigentum des Kantons Schwyz.

Allgemeine Klausel
Die Abteilung Sport im Amt für Volksschulen und Sport als Anlageeigentümerin übergibt der Standortträgerschaft die sportboxSZ in mängelfreiem Zustand. Sie koordiniert den fachgerechten Aufbau und begleitet die Wartung während der zweijährigen kantonalen Unterstützung. Nach der Übergabe liegt die Verantwortung für den ordnungsgemässen Betrieb und die Wartung bei der Standortträgerschaft. Die Abteilung Sport lehnt jede weitere Haftung ab.

Dauer und Kosten 
Die Abteilung Sport übernimmt die Servicekosten für die ersten zwei Betriebsjahre vom xx.xx.20xx bis zum xx.xx.20xx. Ab dem dritten Betriebsjahr trägt die Standortträgerschaft die jährlichen Kosten von rund Fr. 2 000.-- und verpflichtet sich, das Angebot für mindestens fünf Jahre bis am xx.xx.20xx weiterzuführen. 

Diese Vereinbarung dauert bis xx.xx.20xx. Eine vorzeitige Auflösung ist nur beim Entzug der sportboxSZ durch die Abteilung Sport aus wichtigen Gründen oder in gegenseitiger Absprache bei einer unvorhersehbaren Situation möglich. Nach Ablauf oder Auflösung der Vereinbarung regeln die Parteien gemeinsam das weitere Vorgehen, insbesondere eine allfällige Weiterführung, Versetzung, Rückgabe oder Rücknahme der sportboxSZ 

Die Abteilung Sport
· beschafft und bezahlt die sportboxSZ.
· organisiert die Lieferung an den vereinbarten Standort.
· koordiniert den fachgerechten Aufbau und die Inbetriebnahme.
· übernimmt die Service- und Betriebskosten während der ersten zwei Betriebsjahre im oben genannten Zeitraum.
· unterstützt die Standortträgerschaft bei der Einweihung mit einem Eröffnungsgeschenk.
· beaufsichtigt und begleitet das Projekt.

Die Standortträgerschaft
· definiert eine verantwortliche Ansprechperson für die Koordination mit der Abteilung Sport sowie für organisatorische Fragen im Zusammenhang mit Betrieb, Wartung, Schäden oder besonderen Vorkommnissen.
· informiert die Abteilung Sport während der zweijährigen kantonalen Unterstützung unverzüglich über Schäden, Störungen, sicherheitsrelevante Mängel sowie ausserordentliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit der sportboxSZ.
· verpflichtet sich, die sportboxSZ nach Ablauf der kantonalen Unterstützung während mindestens fünf weiteren Jahren weiterzuführen. Während dieser Zeit übernimmt sie die Verantwortung für Betrieb, Wartung, Unterhalt sowie die Finanzierung der laufenden Kosten gemäss Projektregelung.
· betreibt die sportboxSZ ausschliesslich am vereinbarten Standort. Ein Standortwechsel bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Abteilung Sport.
· stellt sicher, dass die sportboxSZ dem gemeinnützigen Zweck der Sport- und Bewegungsförderung dient und nicht an Dritte übertragen, verkauft, vermietet oder anderweitig veräussert wird.
· ermöglicht der Öffentlichkeit eine unentgeltliche Nutzung der sportboxSZ möglichst an sieben Tagen pro Woche mit den üblichen Anlagennutzungszeiten.
· fördert die Nutzung der sportboxSZ durch die Bevölkerung aktiv, insbesondere durch geeignete Information der Bevölkerung sowie durch die Einbindung lokaler Netzwerke wie Schulen, Vereine, Freizeitgruppen oder weitere interessierte Organisationen.
· reicht bei der Abteilung Sport jährlich bis spätestens 31. Dezember einen kurzen Bericht ein. Der Bericht ist während der gesamten Vertragsdauer einzureichen und enthält mindestens:
· Angaben zur Nutzung und Auslastung gemäss verfügbaren Nutzungsstatistiken,
· Angaben dazu, ob die sportboxSZ von verschiedenen Vereinen für Gruppentrainings, Kurse oder Anlässe genutzt wird,
· Beobachtungen zu Erfahrungen, Herausforderungen oder besonderen Vorkommnissen,
· gegebenenfalls Hinweise zu Verbesserungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten.
· ermöglicht der Abteilung Sport eine Aufsichts- und Begleitfunktion über das Projekt. 

Massnahmen 
Bei dauerhaft fehlender Nutzung, sich wiederholenden wesentlichen Problemen, Zweckentfremdung der sportboxSZ oder Verletzung dieser Vereinbarung kann die Abteilung Sport nach vorgängiger Absprache eine Versetzung, Rücknahme oder andere geeignete Massnahmen prüfen bzw. umsetzen.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung sind im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien jederzeit möglich, bedürfen jedoch der Schriftform. Mit der Unterzeichnung durch beide Parteien tritt diese Vereinbarung in Kraft.




Schwyz, xx.xx.20xx				Ort, xx.xx.20xx





Lars Reichlin					Vorname Name, Funktion
Leiter, Abteilung Sport				Verantwortung Standortträgerschaft
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